
Versicherungspflicht bei Leistung von Gemeinschaftsstunden
durch vereinsfremde Personen
Bei Leistungen von Gemeinschaftstunden durch vereinsfremde Personen
besteht Versicherungspflicht.
Dem wird durch die Zahlung von am Einsatztag entsprochen€ 2,89/ Person
und durch die Württembergische Versicherungs AG erfüllt.
Der Einsatzleiter ist berechtigt, den Betrag zu kassieren und Name und
Anschrift der vereinsfremden Person zu notieren.
Aus praktischen Gründen wird gebeten, den Geldbetrag passend bereitzuhalten.
Die Meldung an die Versicherung erfolgt durch den Vorstand.

- Versicherungspflichten -
Wichtige Informationen

- Aushänge -

Aushänge in den Schaukästen sind grundsätzlich mit Genehmigung des Vor-
standes zulässig. Aushänge jeglicher Art, die an Zäune, Toren, Türen oder ander-
weitig angebracht wurden, sind nicht gestattet und werden entfernt.

Württembergische Versicherung (Laubenversicherung)
Generalagentur Mario Sturm
06184 Kabelsketal/ OT Kleinkugel, Stennewitzer Str. 19

Mobil: 0171/ 65 79 488Fon: 0345/ 68 59 994

E-Mail: mario.sturm@wuerttembergische.de

- Versicherung -

- Elektro - Fachmann -

Firma: Elektroinstallation Zinschitz
Flurstraße 21, 06179 Teutschenthal
Tel.: 034601- 30416 oder Mobil: 0170 1839289
E-Mail: elektro-zinschitz@t-online.de

- Entsorgung Sammelgruben -

Firma: REMONDIS Mitteldeutschland GmbH, Betriebsstätte Schkopau,
Berliner Str.161, 06258 Schkopau/ Döllnitz
Tel.: 0345 - 775789-15 // E-Mail: josefine.lueth@remondis.de

- Baumfällungen -

Firma: Die Baumpfleger ( Lippold & Dell GbR)
Straße der Republik 2, 06128 Halle
Tel.: 0345 - 6854301, Mobil: 0178 68 54 301

- Schlüssel zum Haupttor -

Das Befahren der Gartenanlage ist in der Gartenordnung geregelt. Es ist zum Be- und
Entladen und für Dienstleistungen zulässig. Ein Pächter kann für diese Zwecke einen
Schlüssel für das Haupttor ausleihen. Der Termin sollte rechtzeitig angezeigtbefristet
werden.

Der Schlüsselverleih erfolgt durch Gfrdn./ Gfrd. Hausmann, Parz. 123
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